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Anlagenspiegel zum 31.12.2019 - Handelsrecht   Anlage 3a  

ifa systems AG
Softwareentwicklung und Service/Vertrieb für
Augenärzte und Augenkliniken
Frechen

Anschaffungs- Zugänge Abgänge Umbuchungen Anschaffungs- kumulierte Abschreibungen Abgänge Umbuchungen kumulierte Zuschreibungen Buchwert Buchwert
Herstellungs- Herstellungs- Abschreibungen Geschäftsjahr Abschreibungen Geschäftsjahr

kosten kosten
01.01.2019 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

1. Selbst geschaffene gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte

2.945.104,46 340.124,00 0,00 0,00 3.285.228,46 455.829,46 196.438,00 0,00 0,00 652.267,46 0,00 2.632.961,00 2.489.275,00

 

2. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

7.110.394,52 0,00 0,00 30.571,25 7.140.965,77 2.616.378,52 478.598,00 0,00 1.019,25 3.095.995,77 0,00 4.044.970,00 4.494.016,00

   

3.   geleistete Anzahlungen 30.571,25 0,00 0,00 30.571,25- 0,00 1.019,25 0,00 0,00 -1.019,25 0,00 0,00 0,00 29.552,00

Immaterielle Vermögens-
gegenstände

10.086.070,23 340.124,00 0,00 0,00 10.426.194,23 3.073.227,23 675.036,00 0,00 0,00 3.748.263,23 0,00 6.677.931,00 7.012.843,00

II.   Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

247.470,52 42.647,53 3.913,94 0,00 286.204,11 207.448,52 24.940,53 3.913,94 0,00 228.475,11 0,00 57.729,00 40.022,00

2. Geleistete Anzahlungen 5.720,32 0,00 5.720,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.720,32
0,00

  Sachanlagen 253.190,84 42.647,53 9.634,26 0,00 286.204,11 207.448,52 24.940,53 3.913,94 0,00 228.475,11 0,00 57.729,00 45.742,32

III.   Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen
Unternehmen

4.529.292,15 0,00 357527,59 0,00 4.171.764,56 4.250.626,57 0,00 157.527,59 0,00 4.093.098,98 0,00 78.665,58 278.665,58

2.   Beteiligungen 83.309,41 0,00 0,00 0,00 83.309,41 83.308,41 0,00 0,00 0,00 83.308,41 0,00 1,00 1,00

  Finanzanlagen 4.612.601,56 0,00 357.527,59 0,00 4.255.073,97 4.333.934,98 0,00 157.527,59 0,00 4.176.407,39 0,00 78.666,58 278.666,58

14.951.862,63 382.771,53 367.161,85 0,00 14.967.472,31 7.614.610,73 699.976,53 161.441,53 0,00 8.153.145,73 0,00 6.892.993,16 7.337.251,90

Elektronisches Exemplar



Anlage 3 
Seite 1 

 

Anhang zum 31.12.2019 
 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss  
  
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht  

  
Firmenname laut Registergericht:  

  

ifa systems AG      

Firmensitz laut Registergericht:  

  

Frechen  

Registereintrag:  

  

Handelsregister  

Registergericht:  

  

Köln  

Register-Nr.:  HRB 42943  
  

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
  
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze  

  
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung 

unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

  
Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt 

und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

  
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, 

um planmäßige Abschreibungen vermindert.  

  
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.  

  
Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer 

höheren Jahresabschreibung führt.  

  
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:  

  
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten, soweit erforderlich zum niedrigeren beizumessenden Wert  

  
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten, soweit erforderlich zum niedrigeren 

beizumessenden Wert  

  
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am 

Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.  

  
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken 

bewertet.  
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Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden 

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.  

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.  

  
Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.  

  
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am 

Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei 

Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.  

  
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
  
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im 

Wesentlichen übernommen werden.  

  
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht 

statt.  

  

Angaben zur Bilanz  
  
Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens  

  
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.  

  
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die 

Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.  

  
Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich 

auf: EUR 512,72.  

 

Forschungs- und Entwicklungskosten  

  
Die selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in Höhe von EUR 

340.124,00 (Vorjahr EUR 290.497,97) wurden aktiviert. Darüber hinaus entstanden bei der Gesellschaft im 

Geschäftsjahr Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von EUR 725.734,60 (Vorjahr: EUR 766.293,29). 

 
Angaben über die Gattung der Aktien 

  
Das Grundkapital von EUR 2.750.000,00 ist eingeteilt in 2.750.000 auf den Inhaber lautende Aktien mit einem 

Nennwert von jeweils 1,00 Euro. 

 

Angaben über das genehmigte Kapital 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 23.10.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch 

Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zu insgesamt Euro 

1.375.000,00 zu erhöhen. 
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Am Bilanzstichtag bestand noch ein genehmigtes Kapital von Euro 1.375.000,00, das bis zum 23.10.2022 

befristet ist. 

  
Entwicklung der Kapitalrücklagen 

  
Es gab im Geschäftsjahr keinerlei Einstellungen in oder Entnahmen aus der Kapitalrücklage. Diese beträgt 

unverändert EUR 7.652.240,00. 

 

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen  

 

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen: 
 

Posten  EUR  EUR  

  2019 2018 

Andere Gewinnrücklagen zum 1.1. des Geschäftsjahres  1.464.139,20 1.464.139,20 

Entnahmen aus/Einstellungen in andere Gewinnrücklagen      

Andere Gewinnrücklagen zum 31.12. des Geschäftsjahres  1.464.139,20 1.464.139,20 

 

Ausschüttungssperre 

  
Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 2.382.602,21 
(Vorjahr: EUR 2.408.768,13). 

 

Im Einzelnen gliedert der Gesamtbetrag sich wie folgt: 

  
Gesamtbetrag gemäß Ausschüttungssperre  EUR  EUR  

  2019 2018 

Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des 

Anlagevermögens 

2.632.961,00 2.489.275,00 

Aktivierung latenter Steuern  580.998,65 705.481,71 

Passivierung latenter Steuern  -831.357,44 -785.988,58 

Gesamtbetrag  2.382.602,21 2.408.768,13 

 
Die Bewertung der latenten Steuern erfolgte mit einem Steuersatz von 31,58%. 

 

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen 
 
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten enthalten. 

 

Gliederung der Rückstellungen EUR  EUR  

  2019 2018 

Personalkosten 294.000,00 306.000,00 

Abschlusskosten 169.220,00 262.000,00 

Garantie, Gewährleistungen, ausstehende Leistungen 214.000,00 359.900,00 

Restrukturierungskosten 60.000,00 60.000,00 

sonstige Rückstellungen 122.178,75 178.403,97 

Gesamtbetrag  859.398,75 1.166.303,97 

 

  
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte   
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Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 

0,00 (Vorjahr: EUR 0,00). 

  
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert 

sind, beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: 0,00) 

  
Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen  

  
Der Aufwand aus Miet- und Leasingverhältnissen belief sich im Geschäftsjahr auf TEUR 223 (Vorjahr: TEUR 
232).  

 

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 
  
Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses 

  
In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung: 

  
Posten der Ergebnisverwendung  EUR  EUR  

  2019 2018 

Bilanzverlust 01.01. 7.464.852,90 6.946.546,90 

Jahresüberschuss (vorjahr: -verlust) 1.411.332,07 -518.306,00 

Bilanzverlust 31.12. 6.053.520,83 7.464.852,90 

 

Sonstige Angaben 
  
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer  
  
Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:  

  
Arbeitnehmergruppen    Anzahl Anzahl 

  2019 2018 

Arbeiter    0 0 

Angestellte    45 47 

Auszubildende    1 1 

Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 46 48 
 

 

  
Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

  
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:  

  
Herr Jörg Polis, Düren  

Herr Christoph Reinartz, Pulheim  

Herr Nobuo Takase (bis 04.06.2019)  

  
Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:  

  
Herr Nick Smit, Capelle a.d. IJssel, Niederlande (bis 04.06.2019) 

Herr Randy Samuels, Oakland, NJ 07436, U.S.A. (bis 04.06.2019) 

Herr Robert Gaulke, Frechen, Deutschland 

Herr Dr. Uwe Hannemann, (ab 03.09.2019) 
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Herr Ralf Heilig, Donaueschingen (ab 03.09.2019) 

  
Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

  
Die Gesamtbezüge des Vorstands beliefen sich auf EUR 437.520 (Vorjahr: EUR 497.607) 
 
Im Geschäftsjahr betrugen die Aufsichtsratsvergütungen EUR 25.000 (Vorjahr: EUR 25.000) 

  
Angaben über den Anteilsbesitz an anderen Unternehmen von mind. 20 Prozent der Anteile  

  
Gemäß § 285 Nr. 11 HGB wird über nachstehende Unternehmen berichtet: 

 

Firmenname / Sitz  Anteilshöhe Jahresergebnis Eigenkapital  
  % EUR EUR 

ifa informationssysteme für Augenärzte GmbH, Wien  100,00% 11.866,04 246.174,85 

MedKaizen AG, Frechen (Ergebnis 2018) 22,92% -19.006,82 0,00 

ifa united i-tech, inc., Fort Lauderdale (Florida)  100,00% 74.358,70 -1.370.252,51 

Inoveon Corp., Oklahoma City  100,00% 1.743.900,58 73.468,72 

ifa systems India Private Ltd. 100,00% -570,94 8.864,80 

 
Konzernzugehörigkeit  

  
Bis zum 04.06.2019 gehörte die ifa systems AG mehrheitlich Topcon Europe Medical B.V., Capelle a.d. IJssel, 
Niederlande, und wurde in den Konzernabschluss der Topcon-Gruppe einbezogen. Der offen gelegte 
Konzernabschluss ist in Rotterdam, Niederlande erhältlich.  

 
Am 04.06.2019 wurden die von Topcon gehaltenen Aktien an die Nexus AG, Donaueschingen, verkauft. Seit 
diesem Zeitpunkt wird der Abschluss der ifa AG in den Konzernabschluss der Nexus-Gruppe einbezogen. 
Der Konzernabschluss des Geschäftsjahres wurde zwischenzeitlich veröffentlicht und kann im 
Bundesanzeiger eingesehen werden. 
  
Vorgänge von besonderer Bedeutung  

  
Seit März 2020 führte die Corona-Krise zu erheblichen Einschränkungen der wirtschaftlichen Betätigung in 
Europa. Zu den heute erkennbaren Auswirkungen auf die ifa systems AG verweisen wir auf den 
Konzernlagebericht und Lagebericht der ifa systems AG.  
  
Vorschlag bzw. Beschluss zur Ergebnisverwendung  

  
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss von EUR 1.411.332,07 aus. 

Unter Einbeziehung eines Bilanzverlusts von EUR 7.464.852,90, einer Ausschüttung von EUR 0,00 und der 

Einstellung in die Rücklagen von EUR 0,00 ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 6.053.520,83.  

  
Der Vorstand schlägt der Hauptversammlung vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.  

  
Frechen, den 27.04.2020 

  

        
Jörg Polis      Christoph Reinartz      
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Versicherung 
der gesetzlichen Vertreter  
(Bilanzeid)
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund-
sätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-Lagebericht der
Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird,
sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
beschrieben sind.

Frechen, den 27.04.2020

ifa systems AG

                     Jörg Polis                         Christoph Reinartz
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Bericht des Aufsichtsrats
Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat der Aufsichtsrat die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäfts-
ordnung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Leitung des Unter -
nehmens regelmäßig beraten und dessen Tätigkeit kontinuierlich überprüft und überwacht. Der
Aufsichtsrat war in alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen
unmittel bar und frühzeitig eingebunden. 

Wechsel im Aufsichtsrat

Satzungsgemäß besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern als Vertreter der Anteilseigner. Sie 
werden von der Hauptversammlung gewählt. Bis zum 05.06.2019 waren Nick Smit (Vorsitzender des
Aufsichtsrats) und Randy Samuels als Vertreter des Mehrheitsaktionärs Topcon Corp. sowie Robert
Gaulke Mitglieder des Aufsichtsrats. Nick Smit und Randy Samuels haben ihre Mandate am 05.06.2019
in Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile von Topcon an die NEXUS AG niedergelegt. Auf Antrag
des Vorstands bestellte das Amtsgericht am 03.09.2019 Dr. Uwe Hannemann und Ralf Heilig als 
Vertreter der NEXUS AG zu Mitgliedern des Aufsichtsrats. Auf der konstituierenden Aufsichtsratssitzung
am 11.10.2019 wurde Robert Gaulke zum Vorsitzenden und Ralf Heilig zum stellvertretenden Vorsitzen -
den des Aufsichtsrats gewählt.

Arbeit des Aufsichtsrats

Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2019 und nach dessen Ablauf weiterhin
regelmäßig, zeitnah und umfassend, sowohl schriftlich als auch mündlich, entsprechend seinen
Pflichten gem. §90AktG über den aktuellen Stand der Geschäfte, die Geschäftsentwicklung und die
wirtschaftliche Lage, die Risikolage, das Risikomanagement sowie relevante Fragen der Compliance,
der Strategie und der Planung. Bedeutende Geschäftsvorgänge wurden auf Basis der Berichterstat-
tung des Vorstandes in den Sitzungen ausführlich erörtert. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von
den aufgestellten Plänen und Zielen wurden dem Aufsichtsrat im Einzelnen erläutert und im 
Aufsichtsrat intensiv behandelt. 

Der Aufsichtsrat hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zustimmungspflichtigen Geschäften nach gründ-
licher Prüfung und Beratung seine Zustimmung erteilt; die Liste der zustimmungspflichtigen Geschäfte
wurde vom Aufsichtsrat aktualisiert. Der Aufsichtsratsvorsitzende stand darüber hinaus mit dem 
Vorstand in regelmäßigem Kontakt. Über wichtige Ereignisse, die für die Beurteilung der Lage und
Entwicklung sowie für die Leitung des Unternehmens von wesentlicher Bedeutung sind, wurde der
Aufsichtsratsvorsitzende von dem Vorsitzenden des Vorstandes zeitnah informiert. 

Insgesamt trat der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2019 zu fünf planmäßigen Sitzungen im Beisein des
Vorstandes zusammen, die am 29. März, 15. April (telefonisch), 11. August, 11. Oktober und 20. Dezem-
ber 2019 stattfanden. Die Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand waren bei den Sitzungen vollzählig
anwesend, lediglich bei der Sitzung im April war Robert Gaulke verhindert. Gegenstand der Sitzungen
war regelmäßig die schriftliche und mündliche Berichterstattung des Vorstandes über die Geschäfts-
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Bericht des Aufsichtsrates

lage der ifa systems AG und ihrer Tochtergesellschaften, insbesondere die aktuelle Umsatz- und 
Ergebnisentwicklung sowie die Finanz- und Vermögenslage. Über bedeutsame Geschäftsvorfälle, die
Strategie und deren Umsetzung sowie über das Risikomanagement des Unternehmens hat sich der
Aufsichtsrat eingehend unterrichten lassen und darüber beraten. Sofern erforderlich, wurden in 
diesen Sitzungen auch Beschlüsse gefasst.

Der Aufsichtsrat ließ sich zudem auch schriftlich und telefonisch über die aktuelle Geschäftslage,
einzelne Geschäftsvorfälle und die Umsetzung der Produkt- und Vertriebsstrategie in den verschiede -
nen Märkten informieren. 

Wesentliche Inhalte der Sitzungen des Aufsichtsrats im Berichtszeitraum waren: 

•   der Jahresabschluss und Konzernabschluss 2018 sowie der Halbjahresabschluss 2019

•   die Verabschiedung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 7. Juni 2019 
mit samt den dort niederlegten Beschlussvorschlägen

•   die Planung des Vorstands hinsichtlich Umsatz, Kosten, Ergebnis, Liquidität, Investitionen und 
Personal, der aktuelle Forecast für das laufende Geschäftsjahr und die Budgetierung für das 
Geschäftsjahr 2020 

•   die Strategie der ifa-Gruppe und ihre Umsetzung

•   Fragen der Unternehmensfinanzierung 

•   die Prüfung der eigenen Effizienz hinsichtlich der Gestaltung und des Ablaufs der Aufsichtsrats -
sitzungen sowie der Optimierung der Berichterstattung durch den Vorstand in Bezug auf die Dar-
stellung der Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und der Situation der Tochtergesellschaften 

•   die Unabhängigkeitserklärung und die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treu-
merkur, Dr. Schmidt und Partner KG, Wuppertal, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2019, entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Juni 2019

•   die Überwachung und Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems (Risikoüberwachungs- und
Frühwarnsystem gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz) und der daraus gewonnenen Informationen 

•   das am 04.06.2019 vereinbarte Ausscheiden von Nobuo Takase als Vorstandsmitglied in Zusammen -
hang mit dem Verkauf der Anteile von Topcon an die Nexus AG.

Der Aufsichtsrat tagte auch in Anwesenheit des Abschlussprüfers sowie der Vorstände, um sich mit
Fragen des Jahresabschlusses, der Rechnungslegung, des Controllings sowie des Risikomanagements
zu befassen. Weitere Aspekte waren steuerliche Themen, Compliance sowie die Bestimmung der Prü-
fungsschwerpunkte und der Honorarvereinbarung mit dem Wirtschaftsprüfer. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren teilweise aufgrund ihrer Eigenschaft als Mitarbeiter der 
Topcon Corporation bzw. der NEXUS AG im engeren Sinne nicht als unabhängig zu bezeichnen. Die
Topcon Corporation hielt bis zum 04.06.2019 mittelbar über ihre Tochtergesellschaft, Topcon Europe
B.V., mehr als 50% der Aktien der ifa systems AG. Am 04.06.2019 übernahm die NEXUS AG die Anteile.
Sie begründeten keine potenziellen Interessenkonflikte, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen
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sind und über die in der Hauptversammlung berichtet werden müsste. Alle Mitglieder des Aufsichts-
rats verfügen über genügend Zeit zur Wahrnehmung ihrer Mandate. Sie hatten stets ausreichend 
Gelegenheit, sich im Vorfeld der Sitzungen und im Plenum mit den seitens des Vorstandes vorgelegten
Berichten und Beschlussvorlagen auseinanderzusetzen und sie zu diskutieren. 

Jahres- und Konzernabschlussprüfung

Die Prüfberichte sowie die Abschlussunterlagen für das Geschäftsjahr 2019 wurden allen Aufsichts-
ratsmitgliedern rechtzeitig zugesandt. Sie wurden vom Aufsichtsrat in der Sitzung vom 27. April 2020
intensiv und ausführlich erörtert. Der verantwortliche Abschlussprüfer stand bei dieser Sitzung für
ergänzende Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Sowohl der vom Vorstand nach den Regeln des HGB
aufgestellte Jahresabschluss der ifa systems AG für das Geschäftsjahr 2019 als auch der Konzer n -
abschluss für das Geschäftsjahr 2019, welcher gemäß § 315e HGB auf der Grundlage der International
Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt wurde, sowie der zusammengefasste Lagebericht
wurden vom Abschlussprüfer geprüft und jeweils mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen. 

Nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung des Jahresabschlusses, des Konzern -
abschlusses und des zusammengefassten Lageberichtes hat der Aufsichtsrat keine Einwendungen
gegen die Ergebnisse der Abschlussprüfung erhoben und hat den vom Vorstand aufgestellten 
Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 ist damit 
festgestellt. 

Der Vorstand hat außerdem den von ihm aufgestellten Bericht über Beziehungen zu verbundenen
Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abschlussprüfer HLB Treumerkur
Dr. Schmidt & Partner KG, Wuppertal, hat den Abhängigkeitsbericht geprüft und folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt: „Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 
1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechts -
geschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war.“ Den Prüfungsbericht hat
der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat vorgelegt. Der Abhängigkeitsbericht und der Prüfungsbericht
wurden allen Aufsichtsratsmitgliedern rechtzeitig übermittelt. 

Der Aufsichtsrat unterzog den Abhängigkeitsbericht unter Einbeziehung der Ergebnisse des 
Abschlussprüfers einer eingehenden Prüfung im Hinblick auf seine Vollständigkeit und Richtigkeit.
Der Aufsichtsrat machte keine Beanstandungen in Bezug auf das Prüfungsergebnis des Abschluss-
prüfers und erhob keine Einwendungen gegen die vom Vorstand am Schluss des Berichts abgegebene
Erklärung über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unterneh-
mensgruppe für ihren engagierten Einsatz. Gemeinsam haben sie mit großem Engagement die 
Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 gestaltet. 

Frechen, den 27. April 2020

Für den Aufsichtsrat

gez. Robert Gaulke

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der ifa systems AG, Frechen, - bestehend aus der Bilanz

zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem

Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht (nachfolgend: Lagebericht) der ifa

systems AG, Frechen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 ge-

prüft. Die im Abschnitt "Sonstige Informationen" unseres Bestätigungsvermerks genannten

Bestandteile des Lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen

Vorschriften nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

� entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-

schaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom

1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

� vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem

Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chan-

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum

Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt "Sonstige Informationen"

genannten Bestandteile des Lageberichts.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
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gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-

stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-

gig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen

Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich geprüften Bestandteile des Lagebe-

richts:

� die übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289a bzw. § 315a Abs. 1 HGB am Bilanz-

stichtag

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informa-

tionen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

� wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, den inhaltlich geprüften Bestandtei-

len des Lageberichts oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder

� anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.
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Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet,

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jah-
resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-

lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen.

Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie

dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung

der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen ge-

setzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrun-

gen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung ei-

nes Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-

schriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im

Lagebericht erbringen zu können.
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses

der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss

als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstel-

lungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei-

ne in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-

fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-

führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen

können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angese-

hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-

sches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
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Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

� gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über

die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

� beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-

tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die be-

deutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstä-

tigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi-

cherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An-

gaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-

nen jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-

führen kann.

� beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-

sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver-

mittelt.

� beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

� führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
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Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-

ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen

Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie

zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches un-

vermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten

Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung

feststellen.

Wuppertal, den 27. April 2020

TREUMERKUR Dr. Schmidt und Partner KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Oec. Andreas F. Wildoer Dipl.-Kfm. Arvid Feuerstack

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Elektronisches Exemplar

cnohl
Feuerstack

cnohl
Siegel Originalgröße

cnohl
Wildoer



72

Organe der Gesellschaft 

Vorstand                             
Jörg Polis                                 CEO seit 01.11.2016

Christoph Reinartz                 CIO seit 2001

Nobuo Takase                         CFO bis 04.06.2019

Aufsichtsrat      
Robert Gaulke, Vorsitzender 

Dr. Uwe Hannemann              seit 03.09.2019

Ralf Heilig                               seit 03.09.2019

Nick Smith, Vorsitzender       bis 05.06.2019

Randy Samuels                      bis 05.06.2019
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